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Mündliche Anfrage 
 
                     522-10 
des Abgeordneten Ing. Thomas Schnitzer 
 
an Herrn Gemeindereferenten Landeshauptmann Günther Platter 
 
betreffend:  
 
Definition von einheitlicher Qualitäts- und Umsetzungsstandards als Arbeitsbehelf 
für die Tiroler Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zum Zwecke der TGO-
konformen Umsetzung der VfGH-Erkenntnisse sowie der mit 19. Februar 2010 in 
Kraft getretenen Novelle zum TFLG 1996 betreffend die Agrarthematik. 
 
Diverse u.a. auch von Gemeinderäten artikulierte Problemstellungen bei der Umsetzung 
der vorliegenden VfGH-Erkenntnisse zur Agragemeinschaftsthematik, der mit 19. 
Februar 2010 in Kraft getretenen Novelle zum TFLG 1996 sowie der aktuell vorliegenden 
Empfehlungen in den Rechnungshofberichten machen es erforderlich, dass auch seitens 
der Gemeindeaufsicht unterstützende Maßnahmen für die Gemeinde und deren 
GemeinderätInnen gesetzt werden.  
 
Im Besonderen werden folgende Klarstellungen erwartet: 
 
Die Definition der Aufgabenstellung und rechtliche Situation von GemeinderätInnen 
bei deren Beschlussfassungen in Gemeindegremien zur Gemeindegutsagrarthematik,  
 
die Definition der rechtlichen Situation bei der Akten- und Belegeinsicht in Bezug auf 
Verträge, Vereinbarungen und buchhalterische Gebarung der Agrargemeinschaften von 
GemeinderätInnen bei der Beschlussfassung in Gemeindegremien in Gemeindeguts-
agrarangelegenheiten, 
 
die Definition der Aufgabenstellung und rechtliche Situation der GemeinderätInnen 
bei ihrer Tätigkeit im Überprüfungsausschuss der Gemeinde, insbesondere bei der 
Überprüfung der beiden Rechnungskreise, 
 
die Definition der Aufgabenstellung und rechtliche Situation von GemeinderätInnen 
bei der erstmaligen wie auch laufenden Zuordnung und in Folge Bildung der beiden 
Rechnungskreise, 
 
die Definition der Aufgabenstellung und rechtliche Situation von GemeinderätInnen 
bei der laufenden Überwachung der Gebarungen der beiden Rechnungskreise und 
 



die Definition des verpflichtenden Überwachungsauftrags der Gemeindeaufsicht 
über die Gemeinden bei der Anwendung und Umsetzung der diesbezüglich ergangenen 
VfGH-Erkenntnisse, der  am 19. Februar 2010 in Kraft getretenen Novelle des TFLG 
1996 und der vorliegenden Empfehlungen in den Rechnungshofberichten zur Agrar- und 
im Besonderen zur Gemeindegutsagrarthematik und 
 
mit dieser eindeutigen Klarstellung dadurch für die GemeinderätInnen und Gemeinden 
eine TGO-konforme Rechtssicherheit besteht. 
 
Daraus ergibt sich folgende Anfrage: 
 
Welche konkreten Maßnahmen werden seitens der Gemeindaufsicht für die 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Tiroler Gemeinden als unterstützende 
Maßnahmen gesetzt, um mit diesen Klarstellungen zu einer raschen Erledigung 
der anstehenden Agrarproblematik beizutragen? 
 
 
 
Innsbruck, am 9. November 2010 

 
 
 
 
 
 

 
LA Ing. Thomas Schnitzer 
 


